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audius SE 

Weinstadt 

ISIN DE000A40ET13 

WKN A40ET1 

 

 

Einladung zur 

ordentlichen Hauptversammlung 2026 

 

Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am  

Donnerstag, den 18. Juni 2026, um 13:30 Uhr (MESZ), 

in der 

Schwabenlandhalle Fellbach, "Uhlandsaal“, Guntram-Palm Platz 1 in 70734 Fellbach 

 

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein. 

 

I. TAGESORDNUNG  

 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der audius SE und des gebilligten Kon-

zernabschlusses zum 31. Dezember 2025, des Konzernlageberichts und des Berichts des 

Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025  

Die zu Punkt 1 der Tagesordnung vorgelegten Unterlagen sind ab dem Datum der Einberufung 

der Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.audius.de/hv 

abrufbar. Gleiches gilt für den Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns 

(Tagesordnungspunkt 2). Die genannten Unterlagen werden auch während der Hauptver-

sammlung über die genannte Internetadresse zugänglich sein und in der Hauptversammlung 

mündlich erläutert. 

Zu diesem Punkt der Tagesordnung ist entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen kein 

Beschluss durch die Hauptversammlung zu fassen. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand auf-

gestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2025 am 27. April 2026 nach §§ 171, 172 AktG 

gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit nach § 172 AktG festgestellt.  

https://www.audius.de/hv
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2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2025 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2025 aus-

gewiesene Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2025 in Höhe von EUR 4.487.133,80 wie folgt zu 

verwenden: 

Ausschüttung einer Dividende von 0,24 

EUR auf jede dividendenberechtigte Aktie  
EUR 1.180.973,52 

Vortrag auf neue Rechnung EUR 3.306.160,28 

Bilanzgewinn EUR 4.487.133,80 

 

Die Dividende ist am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag 

zahlbar. 

 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäfts-

jahr 2025 

Über die Entlastung der im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitglieder des Vorstands soll im 

Wege der Einzelentlastung abgestimmt werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, 

a) Herrn Rainer Francisi für seine Amtszeit als Vorstand im Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu 

erteilen; 

b) Herrn Matthias Kraft für seine Amtszeit als Vorstand im Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu 

erteilen;  

c) Herrn Wolfgang Wagner für seine Amtszeit als Vorstand im Geschäftsjahr 2025 Entlastung 

zu erteilen sowie 

d) Herrn Konstantin Tsaligopoulos für seine Amtszeit als Vorstand im Geschäftsjahr 2025 

Entlastung zu erteilen. 

 

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Ge-

schäftsjahr 2025  

Über die Entlastung der im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats soll 

im Wege der Einzelentlastung abgestimmt werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, 

a) Herrn Dr. Ottmar Gast für seine Amtszeit als Aufsichtsratsmitglied im Geschäftsjahr 2025 

Entlastung zu erteilen; 

b) Herrn Robert Käß für seine Amtszeit als Aufsichtsratsmitglied im Geschäftsjahr 2025 Ent-

lastung zu erteilen sowie 
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c) Herrn Franz Honner für seine Amtszeit als Aufsichtsratsmitglied im Geschäftsjahr 2025 bis 

zum 25.6.2025 Entlastung zu erteilen. 

d) Herrn Jürgen Tschiesche für seine Amtszeit als Aufsichtsratsmitglied im Geschäftsjahr 

2025 ab dem 25.6.2025 Entlastung zu erteilen. 

 

 

5. Wahl des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026  

Der Aufsichtsrat schlägt vor die CONLATA Geißelmaier & Partner mbB Wirtschaftsprüfungsge-

sellschaft, Augsburg, für das Geschäftsjahr 2026 zum Abschlussprüfer des Konzernabschlusses 

zu bestellen.  

 

 

6. Beschlussfassung über eine Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Opti-

onsanleihen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen und zum Aus-

schluss des Bezugsrechts, über die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals (Bedingtes 

Kapital 2026/I) sowie über die Änderung der Satzung 

Um die Flexibilität der Gesellschaft im Hinblick auf einen zukünftig möglichen Finanzierungs-

bedarf zu erhöhen, soll eine Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsanlei-

hen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser In-

strumente) erteilt, sowie ein zugehöriges bedingtes Kapital (Bedingtes Kapital 2026/I) geschaf-

fen werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgende Beschlüsse zu fassen: 

a) Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsanleihen, Genussrechten 

und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) und 

zum Ausschluss des Bezugsrechts 

(1) Ermächtigung, Nennbetrag, Aktienzahl, Ausgabe durch Konzerngesellschaften 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 17. Juni 

2031 einmalig oder mehrmals, auch gleichzeitig in verschiedenen Serien, auf den 

Inhaber oder auf den Namen lautende nachrangige oder nicht nachrangige Wan-

del- und/oder Optionsanleihen, Genussrechte und/oder Gewinnschuldverschrei-

bungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) (nachfolgend zusammen Schuld-

verschreibungen) im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 50.000.000,00 auszugeben 

und den Inhabern oder Gläubigern der Schuldverschreibungen (nachfolgend zu-

sammen Inhaber) Wandlungs- bzw. Optionsrechte auf insgesamt bis zu 

2.475.000,00 auf den Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft mit einem an-

teiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis zu EUR 2.475.000,00 nach nä-

herer Maßgabe der Bedingungen der Schuldverschreibungen (nachfolgend Emis-

sionsbedingungen) zu gewähren. Die Ausgabe der Schuldverschreibungen kann 

gegen Geld- und/oder Sachleistung erfolgen. 
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Die Emissionsbedingungen können auch eine Options- bzw. Wandlungspflicht zum 

Ende der Laufzeit oder zu einem früheren Zeitpunkt oder einem bestimmten Ereig-

nis vorsehen. 

Die Schuldverschreibungen können außer in Euro auch – unter Begrenzung auf den 

entsprechenden Euro-Gegenwert – in der gesetzlichen Währung eines OECD-Lan-

des ausgegeben werden. Bei der Begebung in einer anderen Währung als in Euro 

ist der entsprechende Gegenwert, berechnet nach dem Euro-Referenzkurs der Eu-

ropäischen Zentralbank am Vortag der Beschlussfassung über die Begebung der 

Schuldverschreibung, zugrunde zu legen. Die Schuldverschreibungen können auch 

durch eine Konzerngesellschaft der audius SE im Sinne von § 18 AktG ausgegeben 

werden. Für diesen Fall wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats für die Gesellschaft die Garantie für die Schuldverschreibungen zu über-

nehmen und den Inhabern Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. Wandlungs- oder 

Optionspflichten (oder Kombinationen hieraus) für auf den Namen lautende Aktien 

der audius SE zu gewähren bzw. aufzuerlegen. 

(2) Bezugsrecht, Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts 

Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht auf die Schuldverschreibungen 

zu. Das Bezugsrecht kann auch in der Weise eingeräumt werden, dass die Schuld-

verschreibungen von einem oder mehreren durch den Vorstand bestimmten Kre-

ditinstituten oder Unternehmen im Sinne von § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG mit der 

Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten 

(mittelbares Bezugsrecht). Werden Schuldverschreibungen von einer Konzernge-

sellschaft der audius SE im Sinne von § 18 AktG ausgegeben, hat die audius SE die 

Gewährung des gesetzlichen Bezugsrechts für die Aktionäre der Gesellschaft ent-

sprechend sicherzustellen. 

Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Be-

zugsrecht der Aktionäre auszuschließen 

• soweit die Schuldverschreibungen, die mit Wandlungs- oder Optionsrechten 

bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten ausgestattet sind, gegen Geldzah-

lung ausgegeben werden und der Vorstand nach pflichtgemäßer Prüfung zu 

der Auffassung gelangt, dass der Ausgabepreis der Schuldverschreibungen 

ihren nach anerkannten, insbesondere finanzmathematischen Methoden er-

mittelten hypothetischen Marktwert nicht wesentlich unterschreitet. Diese Er-

mächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts gilt für Schuldverschreibun-

gen mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder Options-

pflichten auf Aktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals, der ins-

gesamt 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft nicht übersteigen darf, und 

zwar weder zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung noch 

– falls dieser Betrag niedriger ist – zum Zeitpunkt der Ausübung dieser Er-

mächtigung. Auf diese Begrenzung ist das Grundkapital anzurechnen, das auf 

Aktien entfällt, die während der Laufzeit bis zum Zeitpunkt der jeweiligen 
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Ausübung dieser Ermächtigung unter vereinfachtem Ausschluss des Bezugs-

rechts gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder 

veräußert werden; 

• soweit die Schuldverschreibungen gegen Sachleistung ausgegeben werden, 

insbesondere um die Schuldverschreibungen Dritten im Rahmen von Unter-

nehmenszusammenschlüssen oder zum Zweck des (auch mittelbaren) Er-

werbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unterneh-

men oder sonstigen Vermögensgegenständen oder von Ansprüchen auf den 

Erwerb von Vermögensgegenständen oder von Forderungen gegen die Ge-

sellschaft oder ihre Konzerngesellschaften im Sinne von § 18 AktG anbieten 

zu können; 

• soweit es erforderlich ist, um den Inhabern oder Gläubigern von bereits zuvor 

ausgegebenen Schuldverschreibungen bzw. Optionsscheinen, die von der 

Gesellschaft oder von Konzerngesellschaften der Gesellschaft im Sinne von § 

18 AktG ausgegeben sind, ein Bezugsrecht in dem Umfang zu gewähren, wie 

es ihnen nach Ausübung des Wandlungs- oder Optionsrechts bzw. nach Er-

füllung der Wandlungs- oder Optionspflicht zustehen würde; 

• um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen. 

Soweit Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen ohne Wandlungs- oder 

Optionsrecht bzw. Wandlungs- oder Optionspflicht ausgegeben werden, wird der 

Vorstand ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats insgesamt auszuschließen, wenn diese Genussrechte oder Gewinnschuld-

verschreibungen obligationsähnlich ausgestaltet sind, d. h. keine Mitgliedschafts-

rechte in der Gesellschaft begründen, keine Beteiligung am Liquidationserlös ge-

währen und die Höhe der Verzinsung nicht auf Grundlage der Höhe des Jahres-

überschusses, des Bilanzgewinns oder der Dividende berechnet wird. Außerdem 

müssen in diesem Fall die Verzinsung und der Ausgabebetrag der Genussrechte 

oder Gewinnschuldverschreibungen nach pflichtgemäßer Prüfung des Vorstands 

den zum Zeitpunkt der Ausgabe aktuellen Marktkonditionen entsprechen. 

(3) Wandel- und Optionsschuldverschreibungen 

Die Schuldverschreibungen werden in Teilschuldverschreibungen eingeteilt. 

Im Falle der Ausgabe von Schuldverschreibungen mit Optionsrecht und/oder Op-

tionspflicht werden jeder Teilschuldverschreibung ein oder mehrere Options-

scheine beigefügt, die den Inhaber nach näherer Maßgabe der Emissionsbedin-

gungen zum Bezug von auf den Namen lautenden Stückaktien der audius SE be-

rechtigen bzw. verpflichten. Die Emissionsbedingungen können vorsehen, dass der 

Optionspreis auch durch Übertragung von Teilschuldverschreibungen (Inzahlung-

nahme) und gegebenenfalls eine Zuzahlung erfüllt werden kann. Soweit sich Bruch-

teile von Aktien ergeben, kann vorgesehen werden, dass diese Bruchteile nach 

Maßgabe der Emissionsbedingungen, gegebenenfalls gegen Zuzahlung, zum Be-

zug ganzer Aktien aufaddiert werden können. 
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Im Falle der Ausgabe von Schuldverschreibungen mit Wandlungsrecht und/oder 

Wandlungspflicht erhalten die Inhaber das Recht bzw. übernehmen die Pflicht, ihre 

Teilschuldverschreibungen gemäß den Emissionsbedingungen in auf den Namen 

lautende Stückaktien der audius SE umzutauschen. 

Das Wandlungsverhältnis ergibt sich aus der Division des Nennbetrags bzw. – wenn 

der Ausgabepreis unter dem Nennbetrag liegt – des Ausgabepreises der Teil-

schuldverschreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis für eine Aktie der 

Gesellschaft und kann auf eine volle Zahl auf- oder abgerundet werden; ferner kön-

nen eine Zuzahlung und die Zusammenlegung oder ein Ausgleich für nicht wand-

lungsfähige Spitzen festgesetzt werden. In den Emissionsbedingungen kann au-

ßerdem bestimmt werden, dass das Wandlungsverhältnis variabel und der Wand-

lungspreis anhand künftiger Börsenkurse innerhalb einer bestimmten Bandbreite 

zu ermitteln ist. 

(4) Gewährung neuer oder bestehender Aktien, Geldzahlung, Ersetzungsbefugnis 

Die Emissionsbedingungen können das Recht der Gesellschaft vorsehen, im Falle 

der Wandlung bzw. Optionsausübung nicht neue Aktien zu gewähren, sondern den 

Gegenwert in Geld zu zahlen. Die Emissionsbedingungen können auch vorsehen, 

dass die Schuldverschreibungen nach Wahl der Gesellschaft statt in neuen Aktien 

aus bedingtem Kapital in bereits existierende Aktien der Gesellschaft oder in Aktien 

einer börsennotierten anderen Gesellschaft gewandelt werden können bzw. ein 

Optionsrecht und/oder eine Optionspflicht durch Lieferung solcher Aktien erfüllt 

werden kann. 

Die Emissionsbedingungen können das Recht der Gesellschaft vorsehen, bei Fällig-

keit der Schuldverschreibungen, die mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. 

Wandlungs- oder Optionspflichten verbunden sind, den Inhabern ganz oder teil-

weise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrages Stückaktien der Gesellschaft 

zu gewähren. 

(5) Wandlungs- und Optionspreis 

Im Fall der Ausgabe von Schuldverschreibungen, die Wandlungs- oder Options-

rechte gewähren, muss der jeweils festzusetzende Wandlungs- oder Optionspreis 

für eine Aktie – mit Ausnahme der Fälle in denen eine Wandlungs- oder Options-

pflicht vorgesehen ist – mindestens 80 % des volumengewichteten durchschnittli-

chen Schlusskurses der Aktien der audius SE im Xetra-Handel der Frankfurter Wert-

papierbörse (oder in einem entsprechenden Nachfolgesystem) an den letzten zehn 

Börsenhandelstagen vor der Beschlussfassung des Vorstands über die Ausgabe der 

Schuldverschreibungen betragen oder – für den Fall der Einräumung eines Bezugs-

rechts – mindestens 80 % des volumengewichteten durchschnittlichen Schlusskur-

ses der Aktien der Audius SE im Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse 

(oder in einem entsprechenden Nachfolgesystem) während der Bezugsfrist mit 

Ausnahme der Tage der Bezugsfrist, die erforderlich sind, damit der Wandlungs- 

oder Optionspreis gemäß § 186 Abs. 2 AktG fristgerecht bekannt gemacht werden 

kann, betragen. § 9 Abs. 1 AktG und § 199 Abs. 2 AktG bleiben unberührt. 
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In den Fällen der Ersetzungsbefugnis und der Wandlungs- oder Optionspflicht 

muss der Wandlungs- oder Optionspreis nach näherer Maßgabe der Emissionsbe-

dingungen mindestens entweder den vorstehend genannten Mindestpreis betra-

gen oder dem volumengewichteten durchschnittlichen Schlusskurs der Aktien der 

Audius SE im Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (oder einem entspre-

chenden Nachfolgesystem) während der zehn Börsenhandelstage vor dem Tag der 

Fälligkeit oder dem anderen festgelegten Zeitpunkt entsprechen, auch wenn dieser 

Durchschnittskurs unterhalb des oben genannten Mindestpreises liegt. § 9 Abs. 1 

AktG und § 199 Abs. 2 AktG bleiben unberührt. 

(6) Verwässerungsschutz, Anpassungsmechanismen 

Bei mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten 

verbundenen Schuldverschreibungen kann der Wandlungs- bzw. Optionspreis un-

beschadet § 9 Abs. 1 AktG und § 199 Abs. 2 AktG im Falle der wirtschaftlichen Ver-

wässerung der Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. Wandlungs- oder Options-

pflichten nach näherer Maßgabe der Emissionsbedingungen wertwahrend ange-

passt werden, soweit nicht die Anpassung durch Gesetz geregelt ist oder Bezugs-

rechte als Kompensation eingeräumt werden, ein entsprechender Geldbetrag ge-

leistet wird oder ein sonstiger Anpassungsmechanismus vorgesehen ist. 

(7) Ermächtigung zur Festlegung der weiteren Einzelheiten 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Ein-

zelheiten der Ausgabe und Ausstattung der Schuldverschreibungen, insbesondere 

Zinssatz, Art der Verzinsung, Ausgabepreis, Laufzeit, Stückelung, Verwässerungs-

schutz sowie Wandlungs- bzw. Optionszeitraum und eine mögliche Variabilität des 

Umtauschverhältnisses zu bestimmen bzw. im Einvernehmen mit den Organen der 

die Schuldverschreibungen ausgebenden Konzerngesellschaft der Audius SE im 

Sinne von § 18 AktG festzulegen. 

b) Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2026/I 

Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu EUR 2.475.000,00 durch Ausgabe von 

bis zu 2.475.000,00 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Be-

dingtes Kapital 2026/I). Die bedingte Kapitalerhöhung steht in Zusammenhang mit der 

von der Hauptversammlung am 18. Juni 2026 beschlossenen Ermächtigung, bis zum 17. 

Juni 2031 Wandel- oder Optionsanleihen, Genussrechte oder Gewinnschuldverschrei-

bungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) jeweils mit Wandlungs- oder Options-

rechten bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten auszugeben oder für entsprechende In-

strumente, die von Konzerngesellschaften der Gesellschaft im Sinne von § 18 AktG aus-

gegeben werden, Garantien zu übernehmen. Die bedingte Kapitalerhöhung dient der 

Gewährung von auf den Namen lautenden Stückaktien der Audius SE bei Ausübung von 

Wandlungs- oder Optionsrechten, bei Erfüllung von Wandlungs- oder Optionspflichten 

oder bei Ausübung eines Wahlrechts der Gesellschaft, ganz oder teilweise anstelle der 

Zahlung des fälligen Geldbetrags Stückaktien der Gesellschaft zu gewähren. Die Ausgabe 

der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten Ermächti-

gungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden Wandlungs- oder Optionspreis. 
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Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzuführen, wie von Wandlungs- oder 

Optionsrechten Gebrauch gemacht wird bzw. zur Wandlung oder Optionsausübung ver-

pflichtete Inhaber von Schuldverschreibungen ihre Verpflichtung zur Optionsausübung 

oder Wandlung erfüllen bzw. die Gesellschaft ihr Recht wahrnimmt, bei Fälligkeit der 

Schuldverschreibungen, die mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder 

Optionspflichten verbunden sind, den Inhabern der jeweiligen Teilschuldverschreibun-

gen ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrages Stückaktien der 

Gesellschaft zu gewähren, und soweit nicht andere Erfüllungsformen eingesetzt werden. 

Die ausgegebenen neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie 

entstehen, am Gewinn teil; soweit rechtlich zulässig, kann der Vorstand abweichend hier-

von mit Zustimmung des Aufsichtsrats festlegen, dass die neuen Aktien vom Beginn des 

Geschäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt der Ausübung des Wandlungs- oder Options-

rechts bzw. der Wandlungs- oder Optionspflicht noch kein Beschluss der Hauptversamm-

lung über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist, am Gewinn teilnehmen. 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelhei-

ten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 

c) Änderung der Satzung 

§ 3 der Satzung wird um einen neuen Absatz (4) wie folgt neu ergänzt: 

„(4) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 2.475.000,00 durch Ausgabe 

von bis zu 2.475.000,00 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt er-

höht (Bedingtes Kapital 2026/I). 

Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie aufgrund von 

Wandel- oder Optionsanleihen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibun-

gen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) jeweils mit Wandlungs- oder Opti-

onsrechten bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten, die aufgrund der von der 

Hauptversammlung am 18. Juni 2026 beschlossenen Ermächtigung bis zum 17. Juni 

2031 von der audius SE oder von Konzerngesellschaften der audius SE im Sinne 

von § 18 AktG ausgegeben werden, 

• von Wandlungs- oder Optionsrechten Gebrauch gemacht wird bzw. 

• zur Wandlung oder Optionsausübung verpflichtete Inhaber von Schuldver-

schreibungen ihre Verpflichtung zur Wandlung oder Optionsausübung er-

füllen bzw. 

• die Gesellschaft ihr Recht wahrnimmt, bei Fälligkeit der Schuldverschreibun-

gen den Inhabern der jeweiligen Teilschuldverschreibungen ganz oder teil-

weise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrages Stückaktien der Gesell-

schaft zu gewähren, 

und soweit nicht andere Erfüllungsformen eingesetzt werden. 

Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend be-

zeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden Wandlungs- oder 
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Optionspreis. Die ausgegebenen neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäfts-

jahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil; soweit rechtlich zulässig, kann der 

Vorstand abweichend hiervon mit Zustimmung des Aufsichtsrats festlegen, dass 

die neuen Aktien vom Beginn des Geschäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt der 

Ausübung des Wandlungs- oder Optionsrechts bzw. der Erfüllung der Wandlungs- 

oder Optionspflicht noch kein Beschluss der Hauptversammlung über die Verwen-

dung des Bilanzgewinns gefasst worden ist, am Gewinn teilnehmen. Der Vorstand 

wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der 

Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.“ 

d) Ermächtigung zur Satzungsanpassung 

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung von § 3 Abs. (4) der Satzung entsprechend 

der jeweiligen Ausgabe der Bezugsaktien anzupassen sowie alle sonstigen damit in Zu-

sammenhang stehenden Anpassungen der Satzung vorzunehmen, die nur die Fassung 

betreffen. Entsprechendes gilt im Fall der Nichtausnutzung der Ermächtigung zur Aus-

gabe von Wandel- oder Optionsanleihen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschrei-

bungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) nach Ablauf des Ermächtigungszeit-

raums sowie im Falle der Nichtausnutzung des Bedingten Kapitals 2026/I nach Ablauf 

der Fristen für die Ausübung von Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. für die Erfüllung 

von Wandlungs- oder Optionspflichten. 

Berichte an die Hauptversammlung 

Schriftlicher Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß § 186 Abs. 4 Satz 2 

AktG i. V. m. § 221 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Punkt 6 der Tagesordnung: 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der am 18. Juni 2026 stattfindenden ordentlichen 

Hauptversammlung unter Tagesordnungspunkt 6 vor, eine Ermächtigung zur Ausgabe von 

Wandel- und/oder Optionsanleihen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen 

(bzw. Kombinationen dieser Instrumente) (zusammen Schuldverschreibungen) zu erteilen. Die 

Ausgabe von Schuldverschreibungen nach der Ermächtigung soll in bestimmten Fällen unter 

Ausschluss des Bezugsrechts erfolgen können. Der Vorstand erstattet daher gemäß § 186 Abs. 

4 Satz 2 AktG i. V. m. § 221 Abs. 4 Satz 2 AktG über die Gründe für den Ausschluss des 

Bezugsrechts wie folgt Bericht: 

Die Ermächtigung soll der audius SE erweiterten Spielraum bei der Finanzierung ihrer 

Aktivitäten einräumen und es der Verwaltung insbesondere ermöglichen, schnell und flexibel 

auf günstige Kapitalmarktbedingungen zu reagieren. 

Nach dem Beschlussvorschlag zu Tagesordnungspunkt 6 wird der Vorstand ermächtigt, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 17. Juni 2031 einmalig oder mehrmals 

Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 50.000.000,00 auszugeben. Den 

Aktionären steht grundsätzlich das gesetzliche Bezugsrecht auf Schuldverschreibungen zu, die 

mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten verbunden sind 

(§ 221 Abs. 4 AktG i. V. m. § 186 Abs. 1 AktG). Um die Abwicklung zu erleichtern, soll von der 

Möglichkeit Gebrauch gemacht werden können, die Schuldverschreibungen an ein oder 

mehrere Kreditinstitute bzw. Unternehmen im Sinne von § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG mit der 
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Verpflichtung auszugeben, den Aktionären die Schuldverschreibungen entsprechend ihrem 

Bezugsrecht anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). 

Unter den nachfolgend genannten Voraussetzungen ist der Vorstand jedoch ermächtigt, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen: 

a) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der 

Aktionäre vollständig auszuschließen, soweit die Ausgabe von Schuldverschreibungen 

gegen Geldzahlung zu einem Ausgabepreis erfolgt, der den Marktwert dieser Schuldver-

schreibungen nicht wesentlich unterschreitet. Hierdurch erhält die Gesellschaft die Mög-

lichkeit, günstige Marktsituationen sehr kurzfristig und schnell zu nutzen und durch eine 

marktnahe Festsetzung der Konditionen bessere Bedingungen für die Schuldverschrei-

bungen zu erreichen. Eine derartige marktnahe Konditionenfestsetzung und reibungs-

lose Platzierung wäre bei Wahrung des Bezugsrechts nicht möglich. Gemäß § 186 Abs. 2 

Satz 2 AktG ist der Bezugspreis (und damit die Konditionen der Schuldverschreibungen) 

mindestens drei Tage vor Ablauf der Bezugsfrist zu veröffentlichen. Es bestünde dann 

das Risiko, dass sich die Marktkonditionen in diesem Zeitraum ändern und daher die 

Konditionen der Schuldverschreibungen nicht mehr marktgerecht sind. Diesem Risiko 

müsste dadurch begegnet werden, dass zur Sicherheit Abschläge etwa auf die Verzin-

sung oder den Ausgabepreis der Schuldverschreibungen vorgenommen werden. Die 

Schuldverschreibungen würden daher letztlich nicht zu optimalen Marktkonditionen 

platziert werden. Auch ist bei Gewährung eines Bezugsrechts wegen der Ungewissheit 

seiner Ausübung (Bezugsverhalten) die erfolgreiche Platzierung bei Dritten gefährdet 

bzw. mit zusätzlichen Aufwendungen verbunden. Schließlich kann bei Einräumung eines 

Bezugsrechts die Gesellschaft wegen der Länge der Bezugsfrist nicht kurzfristig auf güns-

tige bzw. ungünstige Marktverhältnisse reagieren. 

Für den hiermit vorgesehenen Fall des Ausschlusses des Bezugsrechts bei Ausgabe der 

Schuldverschreibungen gegen Geldzahlung gilt gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2 AktG die Be-

stimmung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG sinngemäß. 

Danach kann von dieser Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss nur für Schuldver-

schreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder Options-

pflichten auf Aktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von maximal 10 % 

Gebrauch gemacht werden. Maßgeblich ist dabei der Betrag des Grundkapitals zum Zeit-

punkt des Wirksamwerdens der Ermächtigung und – falls dieser Betrag niedriger ist – 

zum Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf die vorgenannte 10 %-Grenze 

wird das Grundkapital angerechnet, das auf neue Aktien entfällt, die während der Laufzeit 

dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß oder entsprechend § 186 

Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert werden. Dies betrifft sowohl die Aktien, 

die aus einem genehmigten Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 

gemäß § 203 Abs. 1 AktG i. V. m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden, als auch 

solche eigene Aktien, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung aufgrund einer Er-

mächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre veräußert werden. 

Aus § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ergibt sich im Falle der Ausgabe von Aktien unter Bezugs-

rechtsausschluss nach dieser Vorschrift, dass der Ausgabepreis der Aktien den Börsen-

preis nicht wesentlich unterschreiten darf. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass eine 
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nennenswerte wirtschaftliche Verwässerung des Wertes der Aktien nicht eintritt und die 

Aktionäre die Möglichkeit haben, ihren Anteil am Grundkapital der Gesellschaft durch 

Zukäufe von Aktien über die Börse zu annähernd gleichen Konditionen aufrechtzuerhal-

ten. Ob ein solcher Verwässerungseffekt bei der bezugsrechtsfreien Ausgabe von Schuld-

verschreibungen eintritt, kann ermittelt werden, indem der hypothetische Börsenpreis 

(Marktwert) der Schuldverschreibungen nach anerkannten, insbesondere finanzmathe-

matischen Methoden errechnet und mit dem Ausgabepreis verglichen wird. Liegt nach 

pflichtgemäßer Prüfung des Vorstands dieser Ausgabepreis nur unwesentlich unter dem 

hypothetischen Börsenpreis (Marktwert) zum Zeitpunkt der Ausgabe der Schuldver-

schreibungen, würde der rechnerische Marktwert eines Bezugsrechts auf beinahe Null 

sinken. Da den Aktionären dann durch den Bezugsrechtsausschluss wegen des nur un-

wesentlichen Abschlags kein nennenswerter wirtschaftlicher Nachteil entstehen kann, ist 

nach dem Sinn und Zweck der Regelung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ein Bezugsrechts-

ausschluss zulässig. 

Unabhängig von dieser Prüfung durch den Vorstand ist eine marktgerechte Konditionen-

festsetzung und damit die Vermeidung einer nennenswerten Wertverwässerung im Falle 

der Durchführung eines Bookbuilding-Verfahrens gewährleistet. Bei diesem Verfahren 

werden die Konditionen der Schuldverschreibungen auf der Grundlage der von Investo-

ren abgegebenen Kaufanträge festgelegt und so der Gesamtwert der Schuldverschrei-

bung marktnah bestimmt. 

b) Der Vorstand wird ferner ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, 

wenn die Schuldverschreibungen gegen Sachleistung ausgegeben werden sollen. 

Dadurch soll die Gesellschaft im Wettbewerb um interessante Akquisitionsobjekte ge-

stärkt werden und es soll ihr ermöglicht werden, bei sich bietenden Gelegenheiten 

schnell und flexibel reagieren zu können. Die Nutzung dieser Ermächtigung kann auch 

zur Erreichung einer optimalen Finanzierungsstruktur sinnvoll sein. Durch die Ermächti-

gung hat die Gesellschaft die Möglichkeit, Schuldverschreibungen Dritten im Rahmen 

von Unternehmenszusammenschlüssen oder zum Zweck des (auch mittelbaren) Erwerbs 

von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder sonstigen 

Vermögensgegenständen oder von Ansprüchen auf den Erwerb von Vermögensgegen-

ständen oder von Forderungen gegen die Gesellschaft oder ihre Konzerngesellschaften 

im Sinne von § 18 AktG anbieten zu können. Die Ermächtigung soll ferner die Möglichkeit 

bieten, den Inhabern von verbrieften oder unverbrieften Geldforderungen anstelle der 

Geldzahlung Schuldverschreibungen zu gewähren, etwa, wenn sich die Gesellschaft bei 

Erwerb eines Unternehmens zunächst zur Zahlung eines Geldbetrags verpflichtet hat und 

im Nachhinein anstelle von Geld Schuldverschreibungen gewährt werden sollen. 

Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zur 

Begebung von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. 

Wandlungs- oder Optionspflichten gegen Sacheinlagen mit Bezugsrechtsausschluss Ge-

brauch machen wird. Er wird dies nur dann tun, wenn dies im Interesse der Gesellschaft 

und damit ihrer Aktionäre liegt. Der Gesellschaft erwächst daraus kein Nachteil, denn die 

Ausgabe der Schuldverschreibungen gegen Sacheinlage setzt voraus, dass der Wert der 

Sacheinlage in einem angemessenen Verhältnis zum Wert der dafür ausgegebenen 

neuen Schuldverschreibungen steht. Der Vorstand wird sich bei der Bemessung des 
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Werts der als Gegenleistung hingegebenen Schuldverschreibungen in der Regel an dem 

nach anerkannten finanzmathematischen Methoden ermittelten theoretischen Markt-

wert der Schuldverschreibungen, abgeleitet von dem Börsenkurs der Aktien der audius 

SE, oder dem durch ein anerkanntes marktorientiertes Verfahren ermittelten Marktwert 

der Schuldverschreibungen orientieren. 

c) Weiterhin ist der Ausschluss des Bezugsrechts zugunsten der Inhaber von bereits ausge-

gebenen Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- 

oder Optionspflichten bzw. von Optionsscheinen mit Rücksicht auf den Verwässerungs-

schutz möglich, der diesen nach den Bedingungen der Schuldverschreibungen in aller 

Regel zusteht. Dieser Verwässerungsschutz sieht zur Erleichterung der Platzierung meist 

neben der Möglichkeit zur Ermäßigung des Wandlungs- oder Optionspreises vor, dass 

den Inhabern oder Gläubigern der Schuldverschreibungen bzw. Optionsscheine auch bei 

einer nachfolgenden Ausgabe weiterer Schuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf neue 

Aktien eingeräumt werden kann, wie es den Aktionären zusteht. Sie werden damit so 

gestellt, als seien sie bereits Aktionäre. Eine solche Gewährung eines Bezugsrechts bietet 

die Möglichkeit, zu verhindern, dass der Wandlungs- bzw. Optionspreis früher ausgege-

bener Schuldverschreibungen bzw. Optionsscheine ermäßigt werden muss. Dies gewähr-

leistet einen höheren Ausgabepreis der Aktien, die bei Durchführung der Wandlung oder 

Ausübung der Option ausgegeben werden. 

Um den Inhabern von zuvor ausgegebenen Schuldverschreibungen Bezugsrechte als 

Verwässerungsschutz einräumen zu können, muss das Bezugsrecht der Aktionäre auf die 

hierzu verwendeten neuen Schuldverschreibungen ausgeschlossen werden. 

d) Schließlich ist eine Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge 

vorgesehen. Diese dient dazu, dass im Hinblick auf den Betrag der jeweiligen Emission 

ein praktikables Bezugsverhältnis dargestellt werden kann. Ohne den Ausschluss des Be-

zugsrechts für Spitzenbeträge würden insbesondere bei der Emission von Schuldver-

schreibungen mit runden Beträgen die technische Durchführung der Kapitalerhöhung 

und die Ausübung des Bezugsrechts erheblich erschwert. Die als freie Spitzen vom Be-

zugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen Schuldverschreibungen werden entweder 

durch Verkauf über die Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft 

verwertet. 

Soweit Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen ohne Wandlungs- oder 

Optionsrechte bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten ausgegeben werden sollen, ist der 

Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre 

insgesamt auszuschließen, wenn diese Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen 

obligationsähnlich ausgestattet sind, d. h. keine Mitgliedschaftsrechte in der Gesellschaft 

begründen, keine Beteiligung am Liquidationserlös gewähren und die Höhe der Verzinsung 

nicht auf Grundlage der Höhe des Jahresüberschusses, des Bilanzgewinns oder der Dividende 

berechnet wird. Zudem ist erforderlich, dass die Verzinsung und der Ausgabebetrag der 

Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen den zum Zeitpunkt der Ausgabe aktuellen 

Marktkonditionen entsprechen. Wenn die genannten Voraussetzungen erfüllt sind, resultieren 

aus dem Ausschluss des Bezugsrechts keine Nachteile für die Aktionäre, da die Genussrechte 

bzw. Gewinnschuldverschreibungen keine Mitgliedschaftsrechte begründen und auch keinen 
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Anteil am Liquidationserlös oder am Gewinn der Gesellschaft gewähren, mithin also keine 

Stellung vermitteln, die der eines Aktionärs vergleichbar wäre. 

Konkrete Pläne für die Ausübung der Ermächtigung zur Ausgabe von Schuldverschreibungen 

bestehen derzeit nicht. Entsprechende Vorratsbeschlüsse mit der Möglichkeit zum 

Bezugsrechtsausschluss sind national und international üblich. Der Vorstand wird in jedem Fall 

sorgfältig prüfen, ob die Ausübung der Ermächtigung und insbesondere ein Ausschluss des 

Bezugsrechts im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre liegen. 

Im Falle der Ausübung der vorgeschlagenen Ermächtigung wird der Vorstand in der nächsten 

Hauptversammlung darüber berichten. 
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II. Allgemeine Hinweise zur Hauptversammlung  

1. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte 

Im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung hat die audius SE insgesamt 4.950.000 

Aktien (Namensaktien) ausgegeben, die 4.950.000 Stimmen gewähren. 

Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung 29.277 eigene Aktien. 

 

2. Voraussetzungen für die Ausübung der Aktionärsrechte und insbesondere für die Aus-

übung des Stimmrechts  

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sowie zur Ausübung des Stimmrechts sind nur die-

jenigen Aktionäre berechtigt, die im Zeitpunkt der Hauptversammlung im Aktienregister der 

audius SE eingetragen sind und sich vor der Hauptversammlung so angemeldet haben, dass 

ihre Anmeldung spätestens bis zum Ablauf des Donnerstags, 11. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ) 

eingegangen ist. 

Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können sich in Textform (§ 126 b BGB) in 

deutscher oder englischer Sprache bei der audius SE unter der nachstehenden Adresse bzw. E-

Mail-Adresse anmelden: 

audius SE 

 z. Hd. Severina Ferreira 

Mercedesstraße 31 

71384 Weinstadt 

   hv@audius.de 

 

Im Zeitraum nach Ablauf der Anmeldefrist am 11. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ) bis zum Ende 

der Hauptversammlung finden keine Umschreibungen im Aktienregister statt. 

Ist ein Kreditinstitut im Aktienregister eingetragen, so kann dieses Kreditinstitut das Stimmrecht 

für Aktien, die ihm nicht gehören, nur aufgrund einer Ermächtigung der Aktionärin/des Aktio-

närs ausüben. 

Eine Übertragung der Hauptversammlung auf elektronischem Wege ist nicht vorgesehen.  

Nach Eingang der Anmeldung werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversamm-

lung übersandt. Wir bitten die Aktionäre, frühzeitig für die Anmeldung bei der Gesellschaft 

Sorge zu tragen. 

 

3. Stimmrechtsausübung 

3.1 Briefwahl 

Aktionäre haben, sofern die Voraussetzungen für die Ausübung der Aktionärsrechte im Zu-

sammenhang mit der Hauptversammlung (siehe oben unter Ziffer 2) erfüllt sind, die Möglich-

keit, ihre Stimmen im Wege der Briefwahl abzugeben. Die Stimmabgabe im Wege der Briefwahl 

kann zum einen in Textform (§ 126b BGB) unter der Adresse  

mailto:hv@audius.de
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audius SE 

 z. Hd. Severina Ferreira 

Mercedesstraße 31 

71384 Weinstadt 

oder per E-Mail an hv@audius.de 

erfolgen. 

Aus abwicklungstechnischen Gründen bittet die Gesellschaft für die auf diese Weise erfolgende 

Briefwahl, dass die dafür von der Gesellschaft bereitgestellten Formulare genutzt werden. Diese 

Formulare werden den Aktionären, die sich form- und fristgerecht zur Hauptversammlung an-

melden, mit der Eintrittskarte zugesandt und sind zudem über folgende Internetseite abrufbar: 

https://www.audius.de/hv 

 

Eine Nutzung der von der Gesellschaft bereitgestellten Formulare ist jedoch keine Vorausset-

zung für die Briefwahl. 

Auf diese Weise abgegebene Briefwahlstimmen müssen der Gesellschaft bis spätestens Mitt-

woch, den 17. Juni 2026, 24:00 Uhr MESZ, zugehen. Bis zu diesem Datum können sie auch in 

der gleichen Weise geändert oder widerrufen werden.  

Die Abgabe von Stimmen durch Briefwahl ist ausschließlich zu Abstimmungen über vor der 

Hauptversammlung seitens der Gesellschaft bekanntgemachte Beschlussvorschläge der Ver-

waltung, jedoch einschließlich eines etwaigen in der Hauptversammlung entsprechend der Be-

kanntmachung angepassten Gewinnverwendungsvorschlags, sowie zu Abstimmungen über 

vor der Hauptversammlung seitens der Gesellschaft aufgrund eines Verlangens einer Minder-

heit nach § 122 Abs. 2 AktG, als Gegenantrag nach § 126 Abs. 1 AktG oder als Wahlvorschlag 

nach § 127 AktG bekanntgemachte Beschlussvorschläge von Aktionären möglich.  

 

3.2 Von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter 

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären und bevollmächtigen Dritten an, von der Gesellschaft 

benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen. Auch in diesem Fall 

ist es erforderlich, dass die Aktionärin/der Aktionär im Zeitpunkt der Hauptversammlung im 

Aktienregister der audius SE eingetragen ist, jeweils wie vorstehend unter Ziffer 2 beschrieben. 

Unterlagen und Informationen zur Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter erhalten die Aktionäre zusammen mit ihrer Eintrittskarte.  

Den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern müssen neben der Vollmacht auch 

ausdrückliche und eindeutige Weisungen der Aktionäre für die Ausübung des Stimmrechts 

erteilt werden. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, wei-

sungsgemäß abzustimmen. Wird keine ausdrückliche Weisung erteilt, enthalten sie sich der 

Stimme. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter werden keine Aufträge zu 

Wortmeldungen oder Fragen, zum Stellen von Anträgen oder zum Einlegen von Widersprü-

chen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse entgegennehmen.  

Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter be-

dürfen der Textform (§ 126b BGB). 

mailto:hv@audius.de
https://www.audius.de/hv
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Vor der Hauptversammlung können Vollmacht und Weisung an die von der Gesellschaft be-

nannten Stimmrechtsvertreter unter der Anschrift  

audius SE  

z. Hd. Severina Ferreira 

Mercedesstraße 31 

71384 Weinstadt 

oder per E-Mail:  hv@audius.de 

 

bis spätestens Mittwoch, 17. Juni 2026, 24:00 Uhr MESZ, erteilt, geändert oder widerrufen wer-

den. Maßgeblich für die Erteilung, Änderung und den Widerruf der Vollmacht bzw. Weisung 

ist der Zugang bei der Gesellschaft. Ein Formular, das für die Erteilung von Vollmacht und Wei-

sung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter verwendet werden kann, 

wird den Aktionäre, die sich form- und fristgerecht zur Hauptversammlung anmelden, mit der 

Eintrittskarte zugesandt und ist auch über folgende Internetseite abrufbar: 

https://www.audius.de/hv 

 

Die Abgabe von Stimmen und die Erteilung von Vollmacht und Weisung ist ausschließlich in 

Bezug auf Abstimmungen über vor der Hauptversammlung seitens der Gesellschaft bekannt-

gemachte Beschlussvorschläge der Verwaltung, jedoch einschließlich eines etwaigen in der 

Hauptversammlung entsprechend der Bekanntmachung angepassten Gewinnverwendungs-

vorschlags, sowie zu Abstimmungen über vor der Hauptversammlung seitens der Gesellschaft 

aufgrund eines Verlangens einer Minderheit nach § 122 Abs. 2 AktG, als Gegenantrag nach § 

126 Abs. 1 AktG oder als Wahlvorschlag nach § 127 AktG bekanntgemachte Beschlussvor-

schläge von Aktionäre möglich.  

Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter werden von einer ihnen erteilten 

Vollmacht insoweit keinen Gebrauch machen und die betreffenden Aktien nicht vertreten, als 

aus den betreffenden Aktien das Stimmrecht im Wege der Briefwahl ausgeübt wird.  

 

3.3 Bevollmächtigung Dritter  

Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre haben die Möglichkeit im nachfolgend beschriebe-

nen Rahmen ihr Stimmrecht und sonstige Rechte auch durch Bevollmächtigte anstatt über ei-

nen weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter, wie unter Ziffer 3.2 genannt, alternativ zum 

Beispiel durch einen Intermediär (z. B. Kreditinstitut), eine Aktionärsvereinigung oder einen 

Dritten ausüben zu lassen. Auch in diesem Fall ist es erforderlich, dass der Aktionär/die Aktio-

närin zum Zeitpunkt der Hauptversammlung im Aktienregister der audius SE eingetragen ist.  

Bevollmächtigte Dritte können das Stimmrecht ihrerseits durch Briefwahl oder Vollmacht und 

Weisung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben. Jeder Aktionär/jede Aktionä-

rin darf nur einen Bevollmächtigten benennen. Bevollmächtigt der Aktionär/die Aktionärin 

mehr als eine Person, kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. 

mailto:hv@audius.de
https://www.audius.de/hv
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Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung noch ein diesen in § 135 Abs. 8 

AktG Gleichgestellter bevollmächtigt wird, bedürfen die Vollmacht, ihr Widerruf und der Nach-

weis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft der Textform.  

Die Aktionäre, die einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsvertreter 

oder eine diesen nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person oder Institution mit der Stimm-

rechtsausübung bevollmächtigen wollen, weisen wir darauf hin, dass in diesen Fällen die zu 

bevollmächtigende Institution oder Person möglicherweise eine besondere Form der Voll-

macht verlangt, weil diese gemäß § 135 AktG die Vollmacht nachprüfbar festhalten muss. Wir 

bitten daher die Aktionäre, sich in diesem Fall mit dem zu Bevollmächtigenden über die Form 

der Vollmacht abzustimmen. 

Die Bevollmächtigung kann nachgewiesen werden durch Vorweisen der Vollmacht bei der Ein-

lasskontrolle am Tag der Hauptversammlung oder durch die vorherige Übermittlung des Nach-

weises per Post oder E-Mail an die nachstehende Adresse bzw. E-Mail-Adresse. Erfolgt die Er-

teilung oder der Nachweis einer Vollmacht oder deren Widerruf durch eine Erklärung gegen-

über der Gesellschaft auf dem Postweg oder per E-Mail so muss diese aus organisatorischen 

Gründen der Gesellschaft bis Mittwoch, 17. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ), (Tag des Posteingangs) 

zugehen. 

Für die Erklärung einer Vollmachtserteilung gegenüber der Gesellschaft, ihren Widerruf und 

die Übermittlung des Nachweises einer gegenüber einem Bevollmächtigten erklärten Voll-

macht beziehungsweise deren Widerruf steht die nachfolgend genannte Adresse bzw. E-Mail-

Adresse zur Verfügung: 

audius SE 

z. Hd. Severina Ferreira 

Mercedesstraße 31 

71384 Weinstadt 

oder per E-Mail:  hv@audius.de 

 

Ein Formular, das für die Erteilung einer Vollmacht bzw. Weisung verwendet werden kann, wird 

den Aktionäre, die sich form- und fristgerecht zur Hauptversammlung anmelden, mit der Ein-

trittskarte zugesandt und ist zudem über folgende Internetseite abrufbar: 

https://www.audius.de/hv 

 

3.4 Weitere Informationen zur Stimmrechtsausübung 

Sollten fristgemäß sowohl per Post als auch E-Mail mehrere Vollmachten und Weisungen an 

die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zugehen, wird von diesen die zuletzt zugegangene 

als verbindlich betrachtet. 

Dies gilt entsprechend für mehrere Briefwahlstimmen. Briefwahlstimmen haben jedoch Vor-

rang gegenüber der Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter 

der Gesellschaft.  
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3.5 Nachweis der Stimmzählung 

Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten können gemäß §129 Abs. 5 Satz 1 AktG von der Gesell-

schaft innerhalb eines Monats nach dem Tag der Hauptversammlung, das heißt spätestens bis 

Donnerstag, 16. Juli 2026, 24:00 Uhr MESZ, eine Bestätigung verlangen, ob und wie ihre abge-

gebenen Stimmen gezählt wurden. 

Die Bestätigungen können bis spätestens Donnerstag, 16. Juli 2026, 24:00 Uhr MESZ, unter der 

Adresse bzw. E-Mail-Adresse  

 

audius SE  

z. Hd. Severina Ferreira 

Mercedesstraße 31 

71384 Weinstadt 

oder per E-Mail  hv@audius.de 

 

angefordert werden. Maßgeblich ist jeweils der Zugang bei der Gesellschaft. 

Die Gesellschaft oder ein von ihr zur Übermittlung beauftragter Dritter wird dem Aktionär/der 

Aktionärin oder dessen Bevollmächtigten in diesem Fall eine Bestätigung entsprechend den 

Anforderungen des § 129 Abs. 5 AktG i.V.m. Art. 7 Abs. 2 Durchführungsverordnung (EU) 

2018/1212 innerhalb der fünfzehntägigen Frist gemäß Art. 9 Abs. 5 Unterabs. 2 der Durchfüh-

rungsverordnung (EU) 2018/1212 übermitteln. 

Werden die Stimmen nicht durch den Aktionär/die Aktionärin selbst, sondern durch einen In-

termediär im Sinne des §67a Abs. 4 AktG abgegeben und verlangt dieser die Übermittlung der 

vorgenannten Bestätigung, so hat der Intermediär diese Bestätigung über die Zählung der ab-

gegebenen Stimmen gemäß § 129 Abs. 5 Satz 3 AktG unverzüglich dem Aktionär/der Aktionä-

rin zu übermitteln. 

 

4. Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit gemäß Art. 56 

Satz 2 und Satz 3 SE-VO, § 50 Abs. 2 SEAG, § 122 Abs. 2 AktG  

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteili-

gen Betrag von EUR 500.000,00 erreichen („Quorum“), können verlangen, dass Gegenstände 

auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Das Erfordernis eines Mindes-

tanteilsbesitzes („Quorums“) ergibt sich für die Rechtsform der SE aus Art. 56 Satz 3 SE-VO i. V. 

m. § 50 Abs. 2 SEAG; es entspricht inhaltlich dem für die Rechtsform der deutschen Aktienge-

sellschaft geltenden Quorum gemäß § 122 Abs. 2 Satz 1 AktG.  

Jedem neuen Gegenstand der Tagesordnung muss eine Begründung oder eine Beschlussvor-

lage beiliegen. Das Verlangen muss schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft gerichtet wer-

den und bei der Gesellschaft spätestens am Sonntag, 24. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ), eingehen. 

Wir bitten, ein derartiges Verlangen an den Vorstand zu richten und an folgende Adresse zu 

senden:  

audius SE 

z. Hd. Vorstand 

Mercedesstraße 31 

mailto:hv@audius.de


Seite 19 / 20 
 

71384 Weinstadt 

 

Die Bekanntmachung und Zuleitung von Ergänzungsverlangen erfolgen in gleicher Weise wie 

bei der Einberufung.  

 

5. Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG  

Aktionäre können der Gesellschaft Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand 

und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung und Wahlvorschläge ge-

mäß §§ 126, 127 AktG machen. 

Gegenanträge mit einer etwaigen Begründung gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder 

Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung und Vorschläge von Aktionären 

zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlussprüfern sind vor der Hauptversammlung 

ausschließlich zu richten an:  

audius SE 

z. Hd. Severina Ferreira 

Mercedesstraße 31 

71384 Weinstadt 

oder per E-Mail an   hv@audius.de.  

 

Gegenanträge und Wahlvorschläge gegen die Vorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat 

zu den Punkten der Tagesordnung, die bis spätestens zum Ablauf des 3. Juni 2026, 24:00 Uhr 

(MESZ), bei vorstehender Adresse eingehen und die die weiteren Voraussetzungen für eine 

Pflicht der Gesellschaft zur Zugänglichmachung nach §§ 126, 127 AktG erfüllen, werden ein-

schließlich des Namens des Aktionärs/der Aktionärin, einer etwaigen Begründung und einer 

etwaigen Stellungnahme der Verwaltung im Internet unter https://www.audius.de/hv zugäng-

lich gemacht. Anderweitig adressierte Anträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksich-

tigt. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass Gegenanträge und Wahlvorschläge, auch wenn sie der Ge-

sellschaft vorab fristgerecht übermittelt worden sind, in der Hauptversammlung nur dann Be-

achtung finden, wenn sie dort zudem mündlich gestellt beziehungsweise unterbreitet werden. 

 

Das Recht eines jeden Aktionärs/einer jeden Aktionärin, während der Hauptversammlung Ge-

genanträge zu den verschiedenen Punkten der Tagesordnung oder Wahlvorschläge auch ohne 

vorherige Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt. 

 

6. Hinweis zum Datenschutz  

Die audius SE verarbeitet personenbezogene Daten (insbesondere Name, Anschrift, E-Mail-

Adresse, Aktienanzahl, Besitzart der Aktien und Nummer der Eintrittskarte) auf Grundlage der 

geltenden Datenschutzgesetze, um Ihnen – den Aktionären – die Ausübung ihrer Rechte im 

Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen. Die Verarbeitung personenbezogener Daten 
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ist für die Teilnahme der Aktionäre an der Hauptversammlung zwingend erforderlich. Verant-

wortlich für die Datenverarbeitung ist die  

audius SE 

Mercedesstraße 31 

71384 Weinstadt 

 

Unseren Datenschutzbeauftragten Holger Zürn, audius GmbH, erreichen Sie unter der o. g. 

Adresse oder unter datenschutz@audius.de. 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. c DS-GVO.  

Etwaige Dienstleister der audius SE, welche ggf. zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptver-

sammlung beauftragt werden, erhalten von der audius SE nur solche personenbezogenen Da-

ten, welche für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind und verarbei-

ten die Daten ausschließlich nach Weisung der audius SE. Eine Datenübermittlung in ein Dritt-

land findet nicht statt. 

Sie können unter der o.g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten ver-

langen. Darüber hinaus können Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder 

die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der 

Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten 

in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen. 

Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den genannten Daten-

schutzbeauftragten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns zustän-

dige Datenschutzaufsichtsbehörde ist: 

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg 

Postfach 10 29 32 

70025 Stuttgart  

 

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht 

mehr erforderlich sind und wir nicht mehr dazu gesetzlich verpflichtet sind. Dies ergibt sich 

regelmäßig durch rechtliche Nachweis- und Aufbewahrungspflichten, die unter anderem im 

Handelsgesetzbuch geregelt sind. Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahre. Au-

ßerdem kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, 

in der Ansprüche gegen die audius SE geltend gemacht werden können  

 

Weinstadt, im Mai 2026 

 

audius SE 

Der Vorstand 
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